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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1994

Norm

UrhG §12

Rechtssatz

Die Vermutung der Urheberschaft zugunsten jener Person, die auf Vervielfältigungsstücken eines erschienenen Werkes

als Urheber bezeichnet wird, setzt voraus, daß ein Werk vorliegt. Diese Vermutung gilt nur für die Urheberschaft, nicht

aber auch für die Schutzfähigkeit des Werkes.
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